
Fakten zur Podiumsdiskussion  

„Bürgerbeteiligung versus Bankenmonopol“ 

 

 

Auszüge aus dem Bankwesengesetz (BWG) 

 

Kredit- und Finanzinstitute 

§ 1. (1) Ein Kreditinstitut  ist, wer auf Grund der §§ 4 oder 103 

Z 5 dieses Bundesgesetzes oder besonderer bundesgesetzlicher Regelungen 

berechtigt ist, Bankgeschäfte zu betreiben. Bankgeschäfte sind die folgenden 

Tätigkeiten, soweit sie gewerblich  durchgeführt werden: 

1. Die Entgegennahme fremder Gelder zur Verwaltung oder al s Einlage 

(Einlagengeschäft) ; 

§ 4. (1) Der Betrieb der in § 1 Abs. 1 genannten Geschäfte bedarf der Konzession 

der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). 

§ 98. (1) Wer Bankgeschäfte ohne die erforderliche Berechtigung  betreibt, 

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte 

fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der 

FMA mit Geldstrafe bis zu 100 000 Euro  zu bestrafen. 

 

 

Zitate aus dem Straferkenntnis der FMA gegen Heinri ch Staudinger 

 

Der Sachverhalt … 

Die Heinrich Staudinger GmbH hat zumindest mit in Bei/age./2 angeführten 

Personen standardisierte Darlehensverträge nach dem Muster in Bei/age./1 

abgeschlossen. Die ersten Darlehensgewährungen erfolgten bei Gründung der 

Heinrich Staudinger GmbH am 30.09.2005 (Beilage./9). 

 

Vertragsgegenstand war die Geldhingabe durch die Darlehensgeber an die Heinrich 

Staudinger GmbH (als Darlehensnehmerin) mit der Abrede, dass die Gelder von der 

Heinrich Staudinger GmbH bei Vertragsende zurückgezahlt werden. Der Vertrag kam 

durch das Einlagen des Darlehensbetrages auf dem Konto der Gesellschaft bei der 

PSK Bank mit der Konto Nr. 9647574, BLZ 60000 zustande. Überdies war eine 



Kündigungsfrist von 3 Monaten vereinbart und eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten 

vertraglich festgelegt (vgl Bei/age./1) . 

 

Die Darlehensgeber hatten keinerlei Mitspracherecht hinsichtlich der 

Mittelverwendung und daher keinen Einfluss auf die konkrete Verwendung der von 

ihnen eingezahlten Gelder. Die Gelder der Darlehensgeber wurden von der Heinrich 

Staudinger GmbH in die gesamte Geschäftstätigkeit der"GEA-Gruppe" investiert. 

 

Für die Zurverfügungstellung der Gelder erhielten die Darlehensgeber eine 

Verzinsung in Höhevon 4% p.a. vom jeweils einbezahlten Kapitalbetrag (Bei/age./1). 

Die Heinrich Staudinger GmbH verpflichtete sich das einbezahlte Kapital nach 

Vertragsendevollständig zurückzuzahlen (Bei/age./1). 

 

Von der Heinrich Staudinger GmbH wurden mit Stand 20.02.2012 jedenfalls 195 

Darlehensverträge mit in Bei/age./2 angeführten Personen abgeschlossen (31 

Darlehensgeberscheinen nicht in der Bei/age./2 auf; daraus erklärt sich die Differenz 

zu den ursprünglichangegebenen 226 Darlehensgebern). Mit 20.02.2012 hielt die 

Heinrich Staudinger GmbH Einlagenin Höhe von EUR 2.979.000,00 (Bei/age./2) .  

 

Aktuell sind die entgegengenommenen Gelder nochnicht vollständig zurückbezahlt 

(Bei/agen./1 0, .111).Weder die Heinrich Staudinger GmbH noch die Waldviertier 

Werkstätten GmbH verfügen bzw.verfügten über eine Berechtigung der FMA zur 

Erbringung von Bankgeschäften gem. §§ 4 Abs 1iVm 1 Abs 1 Z 1 zweiter Fall BWG 

in Österreich. 

 

Die Strafe … 

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschriften verletzt: 

I § 98 Abs 1 iVm § 1 Abs 1 Z 1 zweiter Fall iVm § 4 Abs  1 BWG, BGBI Nr. 

532/1993 idgF 

Wegen dieser Verwaltungsübertretungen wird über Sie folgende Strafe verhängt: 

Geldstrafe von 2.000,-- Euro , falls diese uneinbringlich ist, Freiheitsstrafe von  

1 Tag. 

 

 



Die Aufforderung zur Unterlassung … 

Die Heinrich Staudinger GmbH hat binnen sechs Wochen nach Zustellung dieses 

Bescheides die unerlaubte gewerbliche Entgegennahme fremder Gelder als Einlage, 

durch die weitere Entgegennahme von fremden Geldern als Einlage sowie durch das 

weitere Halten der bereits entgegen genommenen fremden Gelder, zu unterlassen. 

 

Zitate aus einem Artikel im Rechtspanorama der PRES SE vom 21.5.2012 

Marco Steiner/Manuel Innerhofer, 

„Bürgerkraftwerke“ zwischen Konzessions- und Prospe ktpflicht“ 

…. 

In der Praxis werden Bürgerbeteiligungsmodelle in der Regel entweder als 

"Darlehensmodelle" oder als "Beteiligungsmodelle" ausgestaltet. Erstere basieren auf 

der Idee, dass Private dem Errichter der Anlage Darlehen - meist in standardisierter 

Form und Höhe - gewähren und dafür jährliche Zinsen erhalten. Beim 

Beteiligungsmodell werden hingegen Gesellschaftsanteile, Genossenschaftsanteile 

oder Wertpapiere (wie Schuldverschreibungen, Anleihen) ausgegeben, aus denen 

die zeichnenden Privatpersonen Erträge lukrieren. In beiden Modellen wird den 

Beteiligten in der Regel zugesichert, dass diese ihr eingesetztes Kapital zur Gänze 

zurückerhalten. 

Aus regulatorischer Sicht läuft ein Darlehensmodell Gefahr, beim Betreiber (als 

Darlehensempfänger) als bankenkonzessionspflichtiges Einlagengeschäft im Sinne 

des Bankwesengesetzes (BWG) qualifiziert zu werden. Das Betreiben eines 

konzessionspflichtigen Einlagengeschäfts ohne Bankenkonzession (der aufwendige 

Erwerb einer solchen ist für die allermeisten Betreiber keine realistische Option) wird 

nicht nur mit Unterlassung und einer Verpflichtung zur Rückzahlung aller Gelder 

bedroht, sondern kann auch empfindliche Verwaltungsstrafen gegen die Organe des 

Projektbetreibers nach sich ziehen. 

… 

Ein Beteiligungsmodell läuft wiederum Gefahr, eine Prospektpflicht nach § 2 

Kapitalmarktgesetz (KMG) auszulösen. Gemäß KMG darf ein Angebot von 

"Wertpapieren" oder "Veranlagungen" ans Publikum grundsätzlich nur dann erfolgen, 

wenn zuvor ein entsprechender Prospekt veröffentlicht wurde. Auch Anteile an 

Publikumskommanditgesellschaften, GmbH-Geschäftsanteile, stille Beteiligungen, 

Genossenschaftsanteile etc. gelten grundsätzlich als Veranlagungen im Sinne des 



KMG und unterliegen regelmäßig einer Prospektpflicht (wenngleich für 

"Veranlagungen" gewisse Erleichterungen im Vergleich zu öffentlichen Angeboten für 

"Wertpapiere" gelten). Die Erstellung eines kapitalmarktrechtlichen Prospekts ist mit 

einem vergleichsweise hohen Kosten- und Zeitaufwand verbunden, den potenzielle 

Betreiber von Bürgerbeteiligungsanlagen oft scheuen. 

… 

In Österreich haben sich zur Vermeidung regulatorischer Probleme bisher vor allem 

verschiedene "Sale-and-lease-back-Konstruktionen" bewährt. Dabei erwerben 

Privatpersonen in der Regel einzelne Teile an der geplanten Anlage direkt vom 

Betreiber und vermieten diese an den Betreiber des "Bürgerkraftwerks" zurück. 

 

 

PARLAMENTARISCHE BÜRGERINITIATIVE  

betreffend allgemeine Freiheit der direkten Kreditg ewährung  

 

Ersuchen an den Nationalrat: 

Die Unterzeichneten ersuchen den Nationalrat um gesetzliche Regelungen zur 

Gewährleistung der Freiheit von BürgerInnen, ihr Geld aufgrund eigenen Urteils und 

eigener Entscheidung ohne Bankenzwang im direkten Wege für Unternehmen und 

Initiativen ihres Vertrauens zur Verfügung stellen zu können. 

 

 

Eine Dokumentation der Podiumsdiskussion wird es au f www.konsument.at  

und www.verbraucherrecht.at  geben.  


